
Beilage zur Laibachcr Zeitung.
Nw. 91. 1801.

V e r l a u t b a r u n g .
Für das bereits eingetrettene Schuljahr i8c>2. sind von der

Thomas Kron.ischm Studentenstiftung unter Patronat des Herrn
Zürst Erzbischofes zwey Stipendien zu 68 fl. und von der Andre-
as Krötlischen Studcntenstiftung unter Patronat des hiesigen
Stadtmagistrats gleichfalls zwey Stipendien zu 6o fi. für studi-
rettde, von Laibach oder Oberburg gebürtigte Jünglinge zu ver-
leihen. Diejenigen also, welche um eines dieser Stipendien zu
werben gedenken, haben ihre an die respektiren Patronen zu ftili-
sirendcn Bittschriften binnen 6. Wochen bei dem hiesigen S t u -
d.cnkollseß emzurcichen^ Laibach den 7teuNovember 1801.

Von dem Magistrate der k. k. Hauptstadt Laibach wird allen
jenen, die an den Verlaß des an der Pollana Borstadt sub. Haus
Nro. 16. verstorbenen Weinwirthen Joseph Groschel aus was tm-
mer für einem Rcchtsgrunde einige Forderung zu stellen vermei-
nen ,hiemitau^etragen/daß sie solche den 23. Nov. d. I . Nach-
mittags um 3 Uhr am hiesigen Rathhause sogewiß anmelden, und
rechtsgiltig darthun sollen, als im widrigen der Verlaß ohne wei-
ters abgehandelt, und den sich legitimirenden Erben eingeantwor-
tet werden wird. Laibach den 30^ Okt. 1301.

>' ^ ' l " ' " ' —. . , . .„ ._

Von dem Magistrate der k. k. Hauptstadt Laibach, wird die
auf den 26. d. ausgeschriebene AbhandlunZstagsaßung der Gertraud

auf den 1. Dez. d. I . Nachmittaas
um 3 Uhr am hiesigen Rathhause erstreckt, und mit dem Beisa-
tze bekannt gemacht, daß alle jene, welche aus was immer für ei-
nem Rechtsgrunde etlvaö bei dtesem Verlasse anzusprechen haben,
sich am obbestimmten Tage sogewiß melden, und ihre Ansprüche
darthun sollen, widrigens der Verlaß eingeantwottet werdm
wird. Laibach den 30. Okt. 1801.



Von dem Magistrate der k. k. Hauptstadt Laibach wird hiemit
Wbekannt gemacht, daß den 24. und 25. Nov. d. I . Vormittags
W v o n 9 bis 12 Uhr/ und Nachmittags von z bis 6 Uhr, amhiest'-
M g e n Rathhause die zwo städtischen am Laibachstuß liegenden Wiesen.
M 1. Die Wiesen Rackova Ieuscha / und 2. Jene am langen Graben
Mlizitando folgendermassen beräussert werden.

a Wird das p^numrizei der Wiese Rackoba Ieuscha, welche
am Flächeninhalte ic> 12/64Joch/und 20 Klafter messet, auf 17005.
festgesetzet.

b. Hat der Erkäufer den durch Meistboth erstandenen Kaufschilling
nach er^olgter hoher Landesstells Begnehmigung zur Stadtkassa
gegen Quittung bey Mschlüssung des Kaufsvertrags baar zu erlegen.

.̂ Muß der Erkaufer jährlich die landesfürstliche Dominikal .5kon-
tribuzion mit 2fl. 1 kr. und alle übrige exna oräinai, Landesanla-
gen, und einen ObrigkeittichenZins mit 2 f l . zc>kr. zur SIadtkassa
abführen. ' '

^. Behält sich der Magistrat ausser dem gegenwärtigen
Verkaufsfall für künftig die Abforderung des io. Pfenings, und in
Erbfallen das Sterbrecht mit 9 st. bevor.

e. Sol l der angehende Besitzer nicht nur in diesem Verkaufsfall,
sondern auch in allen übrigen Veränderungsfallen dle Umschreibung
auf eigene Kösten zu erwirken, und die Umschreib - und Verbriefungs-
Taxsammt Schrelbgebühr mjt4f l . 47kr-, dann den klassenmassigen
Stempel zu bezahlen schuldig seyn.

Die Wicse am langen Graben, welche am Flächeninhalte 9763/64
Joch, und 14 Klafter messet, wird -

f. I n iO Theile sogestalt zerstücket, daß ein Theil 9 N/64 Joch
und 3. Klafter betragen wi rd , und ,

8- Für jeden Theil das pl-^wm Nsci auf 629 fi. 32 kr. festgesetzet
Î . Hat jeder Erkäufer den durch Meistboth erstandenen Kauf-

schilling nach erfolgter hoher Landesstells ka«Nclmon zur Stadt-
kassa gegen Quittung bey Mschlüssung des Kaufskontrakts baar zu
erlegen.

i. Muß jeder Erkäufer die jährliche landesfürstliche Dominikal
Kontribuzion auf einen Theil mit 56 z/4 kr. und sonstige sxna orl i^
nan Landesanlagen, wie auch einen obrigkeitlichen Zins mi t2f i . zur
Stadtkassa abführen.

K. Wird sich vorgedungen, daß ausser gegenwärtigen Verkaufs-
faue / künftighin von dem ganzen Kaufsschittinge das l^uäemmm



drs io^ Pftnit lgs, und in ErbfäUen das Sterbrecht bon jedem Thei-
le mit 4 fl. zur Sta^tkassaabgeftHrt werden m i M .

1 Sol l der angehende Besitzer mcht nur m diesem Vcrkaufvfatt,
fordern auch in allen übrigen Veränderungsfällen, d:e Umschrei-
buna auf eigene Unkosten zu erwirken, nnd dieUmschreib-und Ver-
briefunqstaxe sammt Schreibgebühr mit 3 fi- 17 kr. dann den Klas-
senmässlgen Stempel zu bezahlen schuldig seyn.

Magistrat Laibach den 23. Okt. 1801.

^ n dem eine Stund ausser Zilli in Untersteyer ander Triestiner
^ommerzial Strasse liegenden Markte Sachsenfeld ist aus freyer
^>and das Haus sub. Nr . 48. dem Markte unterstehend Wicwmial
frene zu ebener Erde durchaus gewölbte aus 3 Zimmer/ Küche,
und 2 Kellern, dann im ersten Stock aus 4 Zimmern, 1 Vorsaal,
und Gewölb bestehende mit tiefen Oestreich belegte, und mit Zie-
ael eingedctre Haus zu verkaufen, wozu 2 Stallungen auf n Pferde
2detto auf4 Küche, und 1. Schweinstall Droschthen, Schupfen,
dann eine Gctreidharpfe nnt 8 Ständen gehören, nicht minder
können zu diesem Hause bchMben werden.

g. Ein beträchtlicher mit Mngen Obstbaumen besetzter Haus oder
Küchen Garten. « ^ . ^ ,. - ,< «. ^ ,

b. 5 Aecker mit '3 Metzen Ansaat, und derjelbcu Grasschlag
c. Eine'zwcymädtge Wiese auf4 Fuder H"u , und Grumaty.
6 Ein 'audemialmässiger I)s)miniog1 zebendftcyen Mayerhof

aus dem Mayerhäuschen, Viehstatt, Droschthen, und Harpfen be-
stehend, mit einer HAtweide auf 9 StückHorn Vieh, wozu

e. An Aekern auf 14 Mezen Anbau, an Wiesen aber wenigst
auf 2Oo Renten Pferdfutter Fechsung gehören.

f Eine laudemialfreye Buchwaldung von 30 Joch.
3' Ein Thanemvald welches aber pr 70 fi. rüklößbar ist.
8. Eine laudemialmässtge aus 3 Läufen, 2 Stampfen mit 12

Schüssern, einer Brettersaag bestehende Mautmühle, wozu ein
Gartel , eine Wiese auf eine Küche ein Schuttkasten Keller, zwey -
Wohnstuben, dann Küche und Schweinstall gehören, und endlich

z Hwey bergrecht, und Zehendmaffige in kleiner Entfernung von
einander liegende Weingarten, welche in Durchschnitt auf ic>
M a r t i n Fechsung angenohmen werden könen, auch mit zu Erhaltung
zweyer WeinzeMamilien erforderlichen Gehäusen. Aeckern, Wie-



Von dem Magistrate der k. k. Hauptstadt Laibach wird hiemit
bekannt gemacht, daß den 24. und 25. Nov. d. I . Vormittags
von 9 bis 12 Uhr/ und Nachmittags bon 3 bis 6 Uhr, am hiesi-
gen Rathhause die zwo städtischen am Laibachfiuß liegenden Wiesen»

1. Die Wiesen Rackova Ieuscha, und 2. Jene am langen Graben
lizitando folgendermassen veräussert werden.

a Wird das ?^numr i8c i der Wiese Nackoba Ieuscha, welche
am Flächeninhalte ic> 12/64 Joch, und 20 Klafter messet, auf 17005.
festgesetzet.

b. Hat der Erkaufer den durch Meistboth erstandenen Kaufschilling
nach er^olgter hoher Landesstells BeZnehmigung zur Stadtkassa
gegen Quittung bey Abschlüssung des Kaufsvertrags baar zu erlegen.

c-. Muß der Erkäufer jährlich die landesfürstliche Domimkal Kon-
tribuzion mit 2fl . 1 kr. und alle übrige extra orcknaii Landesanla-
gen, und einen Obrigkeitlichen Zins mit 25.30 kr. zur Stadtkassa
abführen. ' <

6. Behält sich der Magistrat ausser dem gegenwärtigen
Verkaufsfall für künftig die Abforderung des 10. Pfennigs, und in
Erbfällen das Sterbrecht mit 9 st. bevor.

0. So l l der angehende Besitzer nicht nur in diesem Verkaufsfall,
fondern auch in allen übrigen Veränderungsfällen die Umschreibung
auf eigene Kosten zu erwirken, und die Umschreib - und Verbriefungs-
Taxsammt Schreibgebühr mit4 st. 47 kr-, dann den klassenmässigen
Stempel zu bezahlen schuldig seyn.

Die Wirst am langen Graben, welche am Flächeninhalte 97 63/64
Joch, und 14 Klafter messet, wird

5 I n iO Theile sogestalt zerstücket, daß ein Theil 9 N/64 I M
und 3. Klafter betragen wi rd , und '?

8'. Für jeden Theil das prXtmm Nsc, auf 629 fl. 32 kr. festgesetzet:
Ii. Hat jeder Erkäufer den durch Meistboth erstandenen Kaus-

schilling nach erfolgter hoher Landesstells kimtication zur Stadt-
kassa gegen Quittung bey Abschlüssung des Kaufskontrakts baar zu'
erlegen.

1. Muß jeder Erkaufer die jährliche landesfürstliche Dominikal
Kontribuzion auf einen Theil mit 56 3/4 kr. und sonstige exna orl i^
nan Landesanlagen, wie auch einen obrigkeitlichen Zins mit is t , zur
Stadtkassa abführen.

k. Wird sich vorgedungen, daß ausser gegenwärtigen Verkaufs-
falle / künftighin von dem ganzen KaufsschiUinge das i^uäemium



drs lo^ Pfenings, und in Erbfällen das Sterbrecht bon jedem Thei-
le mj t4f l . zur StMkassa abgeführt werden müsse.

). Sol l der angehende Besitzer nicht nur in diesem Vcrkaufsfalk,
sondern auch in allen übrigen Veranderungsfällen, die Umschrei-
bung aufeigene Unkosten zu erwirken, und die Umschreib-und Ver-
briefungstaxe sammt Schreibgebühr mit 3 fi- 17 kr. dann den Klaft
senmässlgen Stempel zu bezahlen schuldig seyn.

Magistrat Laibach den 23. Okt. 1801.

I n dem eine Stund ausser Zilli in Untersteyer an der Triestiner
Kommerzial Strasse liegenden Markte Sachsenfcld ist aus freyer
Hand das Haus sub. Nr . 48. dem Markte unterstehend lauciemial
freye zu ebener Erde durchaus gewölbte aus 3 Zimmer, Küche,
und 2 Kellern, dann im ersten Stock aus 4 Zimmern, 1 Vorsaal,
und Gewölb bestehende mit tiefen Oestreich belegte, und mit Zie-
gel eingedckte Haus zu verkaufen, wozu 2 Stallungen auf n Pferde
2detto auf4 Küche, und 1. Säiweinstall Dröschthen, Schupfen,
dann eine Gctreidharpfe nnt 8 Ständen gehören, nicht minder
können zu diesem Hause beigegeben werden.

g. Ein beträchtlicher mit jungen Obstbäumen besetzter Haus oder
Küchen Garten.

b. 5 Accker mit lg Metzen Ansaat/ und derselben Grasfchlag-
an den Fürhäuptcrn.

c. Eine zwcymädige Wiese auf4 Fuder H"u , und Grumath.
ä. Ein laudemialmässiger Dominicgl zehendfrcyen Mayerhof

aus dem Mayerhäuschen, Viehstall, Dröfththen, und Harpfen be-
stehend, mit einer Hutweide aus 9 Stück Horn Vieh, wozu

e. An Ackern auf 14 Mezen Anbau, an Wiesen aber wenigst
auf 2Oo Zenten Pferdfutter Fechsung gehören.

f. Eine laudemialfreye Buchwaldung von zc> Joch.
8- Ein Thanemvald welches aber pr 70 fi. rüklößbar ist.

, K. Eine laudemialmasstge aus 3 Laufen, 2 Stampfen mit 12
Schüssern, einer Brettersaag bestehende Mautmühle, wozu ein
Gartel , eine Wiese auf eine Küche ein Schüttkasten Keller, zwey .
Wohnstuben, dann Küche und Schweinstall qehören, und endlich

5. Zwey bergrecht, und Zehendmaffige in kleiner Entfernung bon
einander liegmde Weingarten, welche in Durchschnitt auf i a
StarttN Fechsung angenohmen werden könen, auch mit zu Erhaltung
zweyer WeinzerbFamilten erforderlichen Gehäusen. Aeckern, Wie-



f m , Obstbäumen, und Waldung versehen sind / nebst einen besold
5?rn Weingarthaus, worunter ein gewölbter Keller auf 15 S ta r t i n ,
dann 2 Preßen sich befinden.

Der Verkäufer ist auch bereit, Jenem der das Haus, und
diele samentliche Realitäten zu erkaufen gedenket nicht nur billige
Zahluttqsbedüngniße 3U machen, sondern auch sämmtlichen Vorrath,
att Viktualien, V ieh , Fourage^ und Hauseinrichtungen um einen
anständigen Preiß zu überlassen.

Nur muß noch beigefügt werden: das dieses Haus für einem
Einkehr-oder Gasthaus auch geeignet? seye, nur haben sich Kauf-
lustige bis Ende November d. I . persöhnlich an den Verkäufer zu
verwenden, die Realitäten zu besichtigen, und den nicht übertriebe-
nen Kaufschilling zu vernehmen. MarktSachsenfeld z l . Okt. 1801.

Nachricht.
Es ist zwar mit gedruckter Nachricht von 2/.Dez. 1800. dem

Laibacher Publikum bekannt gemacht worden, daß dieses i8c>i.
Jahr das Tausend Torfziegein denen sich um solche meldenden
Partheyen beiläufig um 2 fl. 30 kr. bis 42 kr. würden überlassen
werdcn können; da sich aber nachher geäußert hat, daß die dies-
fälligen Erzeugungskosten allein 1 fl. 50 kr. pr. 1000 Stück betra-
gen haben, und daß unter diesen ist. 50 kr. weder die Kosten der
ersten Einleitung, und Requisiten, noch dieMagazinirungskosten
und dte Belohnung des Vesorgers des alla minuta Verschleißers be-
r iefen sind, die bisher auch noch nicht bestimmt angegeben werden
können; so hat die hohe Landesstelle befunden, ohne Rücksicht der
erst in folgenden Jahren mit leidentlicherUntertheilung einzubrin-
gen beschloßenen mehrern Kosten, den Verschleißpreis für looO Torf-
ziegcl im Jahre 2801. mit 2 ss. zu bestimmen.

Welches daher zu dem Ende bekannt gemacht wird, damit je-
ne Partheyen, die bereits eine Qualität Torfziegel erhalten ha-
ben, oder solche noch überkommen werden, den gedachten Preis
von 2f l . pr. iQOO Stuck abzuführen wiffm mögen.

Laibach den 7. Nov. 1301.

Bey dem Umstände, daß durch eine längere Zeit die k. k. Ar-
mee hierlands im Felde gestanden/ und daher zu vermuthen seye,



daß mehrere k.k.Feuergcwehrc im kande bcrboraen senn dürfte
die Theils von dcn Landeseinwohnern voraefuN. 3wl^m> d>'
stn den Deserteurs abgclößt, oder sonst auf a « ? / / ^ / i < > ^ ^
bracht worden seyn, so wird in Folge hoher O d sste?/^. /«^
„ung b°» 13. Kreisämtlicher Intimatio» 24. M 7 ' l ° Hr°rd-
31. Otthicmit allen ,enen aufgetragen, welche allenfall/'ein °d >
mehrere derley Feuergewehre, oder sonstige ärarffche Armaturs
und Rustungssortenfesche», solche an das k. k. UeisaU eim«'
lieftni, woftir denselben sodann der erweislich ausgelegte H a «
vergütet werden wird. kaibach den 2. Noh. i8°i . ^

Von dem Magistrate der k. t. Hauptstadt^käibach^wird?«
Gemäßhe,t hoher kandesstellc Verordnung vom 7. Krelsämtliche»
Int>mat!on von 2°. Erhalt 25. d.hicmit bekannt gemacht, daß.
wer sich mimer ohne Erlaubniß der bestellten Bau-und Feuerloch!

Laibach den 30. Okt. 1801.

,. Vom Stadtgerichte der Landesfürstlichen Stadt Möttlinä wird
hlemtt bekannt gemacht, daß mit Ende des künf t ig
März ,8^2. das hiesige Syndikat erlediget werden wird ^

Die Emolumente dessen sind folgende, " " ^ " ^ 0 .
itens. Die jährl. fixe Besoldung ioo fi.
2tens. Hat derselbe bisher nur die halben Taren bezvken bnn «u^

ansoll er aberselbe.bon allem jenem, was er a ^ ^ ^
VN^KttH^'buttteauf.Jahr gerii7H
K e « n ^ ^ ^ ^ " " ' ^ " ' Ammern, Kuchel, und
4tens. Ein Kuchelgartel.
stens. Zum Brcnnholze jährlich ein Eichbaum aus dem Stadt-

walde mit wemgstens 10. Fuhren Holz, dann für die ^ufubr und
SckeitlungdesselbeninGeldMrlich 8fl. Endlich ' ^ '
2 i?"wMiget. " " ^ " " ^ ^"hwendigkeit' im Gelde jährlich

Demnigt also, der diesen Dienst anzutretten gelw'gt ist,und



die hiezu erfoderliche Fähigkeiten besitzt, und eines sittlichen Be-
tragens ist, hat fein Gesuch laugst bis Ende Iäner 1 8 ^ . anhe-
ro einzureichen. Möttling am 4ten Nov. '801.

Franz Mrak, Gerichts-Verwalter.

Nachricht.
Um der Einhebungs Mam'pulazion des an den Bürger Andreas

Mallitsch vom 1. Nov. 1798. bis dahin 1808. herpachteten städt.
Weinaufschlags eine bestimmte Richtung zuMben, und von Sei -
te des 'Pächters alle Willkühr, von Seite des Publikums aber je-
de zGefälls-Beeinträchtigung maßgebig hindan zu HMen^ wird zur
allgemeinen Wissenschaft und genauen Benehmung hiemlt bekannt
gemacht.

Ers t e n s : Jedermann der in das Pomerium der Haupte
stadt Laibach, dessen Gränzen mit H^fkanzleyverordnung bon 5.
und Kurrende der kandeshauptmannschaft von 18. Sept. 1789.
festgesetzt sind, Wein zum Consumo einführt, hat von jeder Maaß
Wein mit Einlaßung von zwölf Maaß bei hundert, einen Halden
Kreuzer an städt. Weinaufschlag zu entrichten, und von Weser
Entrichtung sind einzig die Franziskaner und Kapuziner, so lan-
ge sie nicht dotirt sind, ausgenvhmen.

^ Z w e y t e n s : Zur Einhebung und AbM'ttimng dieses Ge-
fälls ist das hiesig k. k. Weindazkollektamt bestimmt.

D r i t t e n s : Alle Weine, welche zur Einfuhr in das
Pomerium bestimmt sind, werden bei dem Nebisamte, wo sie

neinbrechen, entweder auf der Stelle visirt, oder nur einem Zeichen
,cherftben, und dann dieHißrung bei Privatpartheyen in dem Keller,
- M Weinschänken Mr,nach:'Vorschrift des Weindaz - Patents

hoigenohmen, wubei es sich von selbst verstehet,.daß nur Zirkcl-
ckmäßigs Zimentfähjge Wein-Fässer visirt, andere Geschiere aber

naß abqcfacht und geblandmäift werden müssen.
V i e r t e n s : Jede Parthey erhält bei derVissrung eineZah-

lttngs - Anweisungs-Vollete, und/ist bei St raf t der doppelten Ge-
Mlls!-.Entrichtung schuldig, den Betrag binnen 3 Tagen zu dem

k. k. Weindazkollektamte abzuführen, von welchem sie über die
gichtige Abfuhr eine ZaWngs Botstte erhält.

F ü n f t e n s : Für blos transitirende Weine, das ist
' solche, die durch das Pomenum nur durchgeführt werden,
ertheilt das k.k. WeindazkMktamt Transtto--Paßier^Volltten,



welche bei dem Ausbruchsamte, wo die Wemqeschiere untersucht
werden, wieder abzugeben sind, jedoch verllehret die Transi te
Paßier - Bolleten nach 24 Stunden ihre Gültigkeit, wenn also
binnen dieser Zeit der Austritt des Weins nicht zertifizirt, oder
die Vezahlung des Aufschlages nicht angemeldet wird, verfallt die
Parthey in die Strafe der doppelten Gefalls-Entrichtung, wes-
wegen das Kollektamt auch berechtigt ist, in Durchzugsfällcn, dte
Depositirung des Aufschlags oder eine Bürgschaft zu fodcrn.

Sechs tens : Weine, welche in das Pomerium zwar einge-
führt , aber zum auswärtigen Consummo bestimmt sind, bleiben
zum Behuf des städtisch. Handels nicht nur durch die in der Hof-
entschließung bon 3-Hornung 1797. festgeseztc z Monate, sondern
durch ein ganzes Jahr von Entrichtung des Aufschlages gegen dc-
me befreyet, daß ^ . ^

a) derlei Weme entweder in amtliche Verwahrung gegeben,
oder mit Vorwißen des k.k.Weindazkollektamtes eingekellert werden.

. b) Bei der Ausfuhr nach der im Fünftens für transitirende
Weine vorgeschriebenen Modalität behandelt,

c) nach Verlauf eines Jahres ohne Rücksicht der AuffchlaF
entrichtet, und »die Weine, wenn sie m amtlicher Ver-
wahrung sind, ans solcher gehoben werden müßen, nur

ly wird von derlei Weinen, wenn sie verdorben, und daher
zum'Consummu nicht mehr geeignet sind, der Aufschlag nicht zu
entrichten semt. Endlich-

S i e b e n t s : die Strafe oder Beeinträchtigung dieses Ge-
fälls ist die doppelte Gefälls - Entrichtung, wo-rüber das Erkannt-
mß dem Magistrar mit Vorbehalt des Rekurses an hfts Kreisatyt,
die Landesstelle, und die höchste Behörde zustehet. '

kaibach den 4. Nov. 1801.

. Von dem Ortsgcrichte der Herrschaft Mokriß in Unterkram
wird allen jenen, die auf den Verlaß des verstorbenen Johann
Komatschar Bdrgmeister von Scheno, und gewester Pachterder Ma i -
erschaft zu Duortzhof aus was immer für Rechtsgründe einige Fo-
derung zu stellen vermeinen, hiemit bedeutet, daß sie solche am
zten Dez. d. I . um 9 Uhr Vormittag in dieser Amtskanzley so-
gewiß anmelden, und selbe rechtsgiltig darthun sollen, widrigens
ohne weitets zur Amtshandlung geschritten, und der Verlaß den
gesetzlichen Erben eingeantwortet werden wird. ^ 1 ' ^ ,

Ortsgericht Herrschaft Mokritz am Men Okt. i8ot:



Für das Schuljahr ,802. ist ein Plaukellischer Stiftungsplaz
vom jährl. 2v fi. unter dem Patronat des Landesfürsten für Bür -
gerssöhne vom Ste in , und in deren Abgang vom Laibach zu ver-
leihen.

Diejenigen also, welche um dieses Stipendium zu werben ge-
denken, haben ihre an den Patron zu stillisirenden Bittschriften
binnen 6 Wochen bel dem hiesigen Studienkonsesse enMretchen.

Laibach den 4ten Nov. 1801.

" Nachdem das h ies ige"SVü lMAde^o^
geräumet, und nun auf das möglichste für die Schulen wieder herge-
stellet werden wird, so wird allen im nächstfolgenden Schuljahre
an das hiesige Lyzeum, Gymnasium, und die Normalschule ein-
treten wollenden Jünglingen hmnit bekannt gemacht; daß am 16.
des kommenden Monats November Vormittags um 9 Uhr in der
hierortigen Metropolitankirche die feyerliche Anrufung des heiligen
Geistes vor sich geben, am Tage darauf aber sämmtliche öffentli-
che Vorlesungen ihren Anfanq nehmen werden.

Aus dem k« k. Studienkonstssein Kraiu- Laibach den 26. Okt. 1805.

Von dem Ortsgerichte der Kammeral-Herrschaft Minkendorf
wird der diesherrschaftliche mit einer halben Hübe zu Vassenem
im Tucheiner Thale sub Haus Nro. 3 bewohnte Unterthantt Ja-
kob Wisjak dulgo Vaffenar hiemit als Verschwender erklärt, und
ihm der Thomas Koroschez als Kurator aufgestellt. Dacher haben
fich alle jene, die mit erstem welch immer für Geschäfte abzu-
machen haben, nicht mehr an ihn, sondern an diesen zu wenden.
Welches zu dem Ende bekannt gemacht wi rd , damit sich jeder-
man bor Schaden zu Hütten wissen möge.

Ortsgericht Staats Herrschaft Minkendorf am 3 Nok. 1801^

als von dem
durch dk hochlöblichen k.k. Landrechte hiezu delegtrten Gerichte
wird hiemit bekannt gemacht, daß am 23. und 24ten d . M . Vor-
mittag von 8 bis 12 Uhr , und Nachmittag hon 3 bis 5 Uhr im

57 zu Stein die in den Verlaß der
seel. Fräule Mar ia Anna Skerpinin von Oberfeld gehörigen Ef-
fekten an WuMeistbiethenven gegen gleich baare Bezahlung der-
äusert werden. Der Verlaß besteht in Si lber, Zinn, Leibes-Klei« <
düngen, Wasch, Zimmernmd Kuchel-Einrichtunq.

Staats Herrschaft Minkendorf am 2ten November. i8ai .



Se. K. K. Majest. haben nachstehenden General-Pardon erlassen.
Se. Majestät der Kaiser und König haben mit jener beson-

deren Aufmerksamkeit, welche Allerhöchstdiesetben dem Militärstan-
he in allen seinen Verhaltnissen widmen, allergnadlgst zu erwägen
geruhet, daß der im vorigen Jahre auf 8 Monathe erlassene Ge>-
lieral-Pardon, bey den gleich nach seiner Ausfertigung eingetre-
tenen Kriegs-Ereignissen nicht überall habe hinlangllch bekannt wer-
den können, daß ferner die Stellung der Franzosilchen Armeen
und die Entfernung der Neichswerb-Commando von thren gewohn-
lichen Stazionen es einer grossen Anzahl von Individuen wider
Wen Willen unmöglich gemacht haben, sich in der bestimmren

l Zeitfrist zur Rückkehr zu melden , und der zugesicherten Gnaoe
M d Verzeihung sich dadurch theilhaftig zn machen. Inallergna-

. «iaster Erwägung, daß alle diejenigen fortdaurend der gesetzmä-
ßigen Strafe unterworfen sind, welche durch diese Verhältnisse
abgehalten wurden, zu daß
aeaenwärtia nur die Furcht dieser S t ra fe , dieselbe htevon zurück-
W M ^ S e Majestät aus huldreichster Milde zu beschli essen
aerubet, den im vorigen Jahre verkündeten mtt dem Monathe Feb.

! besiaueuden Jahres zu Ende gegangeneil General-Pardon noch
auf 4 Monathe zu verlängern , und aufs neue bekannt machen zu
lassend Zufolge dieser allerhöchsten Entschlicssunc) werden folgende
Anordnungen bekannt gemacht. Erstens: Der Zeitraum des auf4

i Monathe verlällgerten General Pardons ist vom l . November d.
^ k s m Ende Februar des künftigen Jahrs 1802 bestimmt. Zwen-
5!ns Allen Ausreissern der K. K. Armeen, welche binnen dleser
Nrist von 4 Monathen in die verlassenen Dienste freywllltg zuruck-
U ^ , , s,ck innerhalb Landes bey einem oder dem andern Mi l i tär

oder bey jeder andern Behörde, ausser
Gesandtschaften, oder den Neichswerdun-

aeu melden, Wen Meineid bereuen, und .künftig m den K. K.
ß> >nc//n l^ständta m bleiben angeloben , wird aufs neue m Ge-
mäStt des l W ^ Nachsicht aller Ahndung

! ̂  ^estrafun^ ihrer Ehre und ihres guten
U u m u n d e ^ zugesichert. Es hst kein
Untnschi d statt Ischen Fremden oder Inländern, zwischen den-

Erbstaaten, oder. in aus-
w N n L a n ^ es sollen alle ohne irgend emer Wl-
de?rede, e i M e m ^ oder Hindermß wieder angenommen,
Md E Mungd r



wnden, und ihr durch Verlassung ihrer Fahne begangene Fehler
soll auf immer bergessen seyn. Dr i t tens: Denjenigen unter den
Zun!ckkchrclld«'N, welche man zu wirklichen Militär-Diensten nicht
wehrtauglich finden sollte, bleibt der freye Aufenthalt in der Erb?
landen gestattet. Viertens: Von der in den beyden vorhergehen-
den Artikeln zugesicherten Gnade sind nur diejenigen ausgeschlos-
sen, welche neben dem Verbrechen der Derscrzion noch eines än«
dern schuldig sind. Fünftens: Eben so sind diejenigen Individuen
ausgeschlossen, welche etwa erst nach der Bekanntmachung der gê
aenwärtigen allerhöchsten Entschließung entweichen werden, rs
bleibt vielmehr die in den Kriegsartikeln bestimmte Strafe aus-
drücklich gegen die Letztere vorbehalten. Eechstens: Damit alle
übrige nicht Ausgcnommene mit desto grösserm Zutrauen dem Rufe
ihrer Pfiicht, der Verbindlichkeit des vorher geleisteten Eides folgen,
so wird zuqleick allen Generalen, Obersten, und andern Offizieren
die genaueste Beobachtung der den Znrückkehrendcn zugestandenen
Verzeihung, wie auch die aufmerksamste Sorgfalt anempfohlen,
damit vdn jedem andern die zugesicherten Bedingungen gegen Die-
selben gewissenhaft erfüllt werden. Siebentens: Sollten jedoch
Uliter den begnadigten Deserteurs so pflichtvergessene Individuen
jtch befinden, daß sie, ohne auf die allerhöchste Milde S r Majestät
zu achten, in ihrem Meineide beharren, und den jetzt verlängerten
biermonathlichen Termin fruchtlos verstreichen lassen, so sollen sie
ganz nach der Strenge der militärischen Gesetze behandelt werden.
Allen Behörden wird daher zur strengsten Obliegenheit gemacht,
nach Verlauf des bestimmten viermonathlichen Termins die Vc-
trettung und Habhaftnehmung derselben durch alle in Handen ha-
bende Mi t te l zn bewerkstelligen. Die nach den Kriegsartikeln aus-
Zcmessenc Strafe wird ohne aller Rücksicht und Gnade an ihnen
vollzogen werden, und sie sind von jedem Pardon auch in künfti-
Zen Zeiten für immer ausgeschlossen.

Gegeben Wien den 12. Okt. 1301.

T o d t e n d e r z e i c h n i ß .
Den 11. Nov. Hr . Franz Latz, K. K. Beamter, alt 37 J a h r , am

Froschplatz N r . 61.
Vartholmä Toschan, Satler Sohn, alt 1 Jahr, in der
Kronngasse Nr. " .


